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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt, die zur Rede stehende Straße „Am alten Sportplatz“ zu 

benennen. 

Sachverhalt: 

1980 erfolgte der Umzug der damals in einem Wohnhaus im Waldpark betriebenen 

Waldpark Kindertagesstätte in das ehemalige Clubheim des Eisinger Fußballvereins 

mit 28 Kindern an den heute noch bestehenden Standort. Mitte der 1990er-Jahre 

wurde das ehemalige Clubheim schon einmal deutlich erweitert, und rund zwei 

Jahrzehnte später, im Jahr 2013, wurde angesichts des weiter steigenden 

Betreuungsbedarfs und der Notwendigkeit einer grundlegenden Sanierung vom 

Gemeinderat der Beschluss gefasst, das Bestandsgebäude zu modernisieren und 

den weiteren Platzbedarf in einem Anbau zu realisieren. Die Fertigstellung des An- 

und Umbaus erfolgte im Jahr 2016.  

Eine offizielle Benennung der Straße blieb allerdings bislang aus, bisher geführt wird 

die Einrichtung an der Anschrift „Am Alten Sportplatz 3, 75239 Eisingen“. Da es sich 

hierbei allerdings nicht um eine reguläre Anschrift im Sinne der geltenden Rechtslage 

handelt, konnte bislang auch keine Aufnahme in entsprechende Kartensysteme 

vorgenommen werden. So ist beispielsweise beim Geoportal des Landes Baden-

Württemberg die Straße als Teil des Oberen Waldparkstraße hinterlegt. Dies führt 

beispielsweise in der Vergangenheit dazu, dass es bei der Anfahrt des 
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Rettungsdienstes zu Unklarheiten hinsichtlich der richtigen Adresse gab. Diese 

Information wurde zwischenzeitlich bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Pforzheim 

hinterlegt. Allerdings kann nicht sichergestellt werden, dass auch andere Hilfsdienste 

oder Rettungskräfte aus benachbarten Landkreisen ebenfalls auf diese Information 

zurückgreifen können. 

Das Recht zur Benennung einer Straße ergibt sich aus §5 (4) GemO: 

Die Benennung von bewohnten Gemeindeteilen (Ortsteile) sowie der innerhalb 

dieser dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken ist 

Angelegenheit der Gemeinden.2Gleich lautende Benennungen innerhalb derselben 

Gemeinde sind unzulässig. 

Die Zuständigkeit liegt somit in der Verantwortlichkeit des Gemeinderats. Da es sich 

bei vorliegender Angelegenheit allerdings nicht um die Benennung einer neuen 

Straße, sondern vielmehr um das Nachholen einer solchen handelt, wird der Punkt 

zunächst in nichtöffentlicher Sitzung mit den Mitgliedern des Gemeinderats 

besprochen. 

Die Verwaltung sieht drei Möglichkeiten, hinsichtlich der aktuellen Situation 

Rechtsklarheit zu schaffen: 

- Benennung der Straße entsprechend der bislang praktizierten 

Verfahrensweise zu „Am Alten Sportplatz“. Dies ist durch einen Beschluss des 

Gemeinderats herbeizuführen. 

- Zuordnung zur bestehenden „Oberen Waldparkstraße“. Dies kann ohne 

Beschluss des Gemeinderats erfolgen. 

- Beibehaltung der aktuellen Situation. 

Seitens Verwaltung wird die erste Variante bevorzugt, da es hier keine 

Anpassungsnotwendigkeiten hinsichtlich der bislang hinterlegten Adresse mit sich 

bringen würde. Eine Benennung wäre durch einen öffentlich gefassten Beschluss 

des Gemeinderats durchzuführen. 

 


